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Amtliche Bekanntmachung 
 der Beschlüsse des Hauptausschusses  
der Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Lübben (Spreewald) vom 15.09.2015
Der Hauptausschuss beschloss im öffentlichen Teil der Bera-
tung:
· Vorlage 2015/066
 Der Hauptausschuss des Stadtverordnetenversammlung 

der Stadt Lübben (Spreewald) beschließt, die Planungs-
leistungen für den Bau der Bahnhofstr. 2. BA, 2. TA — be-
ginnend am Bauende 1. TA Höhe Schützenhaus bis zur 
Einmündung Waisenstr./Zufahrt Bahnhofsvorplatz — der 
Leistungsphasen 3 und 4 sowie die Baugrunduntersu-
chung, einschließlich Baugrundgutachten, an das Büro 
Voigt Ingenieure GmbH, Am Damm 8 in 15926 Luckau mit 
einer Summe von 33.200,42 Euro zu vergeben.

 Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

· Vorlage 2015/057
 Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung 

der Stadt Lübben (Spreewald) beschließt, den Winterdienst 
für den Zeitraum 11/2015 - 03/2017 an die Bietergemein-
schaft Strabag AG, Gruppe Straßenbau, Mühlendamm 9, 
Lübben und Tief- und Landschaftsbau GmbH, Postbauten-
straße 8, Lübben in Höhe von jährlich ca. 90.000,00 Euro zu 
vergeben.

 
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Amtliche Bekanntmachung der Beschlüsse 
der Stadtverordnetenversammlung  
Lübben (Spreewald) vom 24.09.2015

Die Stadtverordneten beschlossen im öffentlichen Teil der Be-
ratung:
· Beschluss Nr.: 2015/063
 Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben 

(Spreewald) beschließt, die Planungsleistungen für den Bau 
des Parkplatzes am Burglehn - 2. und 3. BA — auf der Flä-
che zwischen der Cottbusser Straße und dem bereits fer-
tiggestellten 1.Bauabschnitt, seitlich begrenzt durch die 
beiden Straßen, Zufahrt zum Campingplatz und Burglehn-
straße — der Leistungsphasen 4 bis 7 sowie die örtliche 
Bauüberwachung an das Büro BW&P, Landschaftsarchitek-
ten, Dorfstraße 6 in 16818 Netzeband, mit einer Summe von  
49.960,92 Euro zu vergeben.

 Der Beschluss wurde einstimmig bei fünf Stimmenthal-
tungen gefasst.

· Beschluss Nr.: 2015/070
 Die Stadtverordnetenversammlung Lübben (Spreewald) be-

schließt:
1. Der Bürgermeister wird beauftragt, einen Gesellschafterbe-

schlusses über die Liquidation der Tourismus, Kultur und 
Stadtmarketing Lübben (Spreewald) GmbH herbeizuführen.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, ein Konzept zur Neu-
strukturierung der Bereiche Tourismus, Kultur und Stadtmar-
keting auf Grundlage des Protokolls des Workshops vom 
05.08.2015 „Zeitgemäße und EU-rechtskonforme Neustruk-
turierung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus, 
Kultur, Stadtmarketing, Bibliothek und Museum in der Stadt 
Lübben (Spreewald)“ in Auftrag zu geben.

 Der Beschluss wurde einstimmig bei drei Stimmenthaltun-
gen gefasst.
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· Beschluss Nr.: 2015/060
 Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spree-

wald) beschließt die 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssat-
zung 2015 mit ihren Anlagen inklusive der Änderungen (laut 
Liste Druckdatum 24.09.2015).

 Der Beschluss wurde einstimmig bei zwei Stimmenthal-
tungen gefasst.

· Beschluss Nr.: 2015/061
 Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben 

(Spreewald) beschließt den Nachtrag zum Wirtschaftsplan 
der Stadtentwässerung Lübben (Spreewald) für das Jahr 
2015.

 Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

· Beschluss Nr.: 2015/062
 Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spree-

wald) beschließt: 
1. für die Teilnahme der Stadt am Stadt-Umland-Wettbewerb 

eine Kooperation mit den Umlandgemeinden Stadt Luckau, 
Amt Lieberose/Oberspreewald, Amt Unterspreewald, Gemein-
de Märkische Heide und Gemeinde Heideblick einzugehen, in 
der die Stadt Lübben (Spreewald) als Lead-Partner auftritt.

2. den Bürgermeister und seinen Allgemeinen Stellvertreter zu 
ermächtigen, die notwendige Kooperationsvereinbarung ab-
zuschließen.

 Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

· Beschluss Nr.: 2015/064
 Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spree-

wald) bevollmächtigt den Bürgermeister zum Abschluss 
eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Land 
Brandenburg und der Stadt Lübben (Spreewald) zu den 
Bauvorhaben „Ersatzneubau Wehr Hartmannsdorf mit Kahn-
schleuse und Fischwanderhilfe in der Spree bei km 173+423 
und des Abschlagbauwerkes im Randgraben“ sowie der 
„Herstellung einer öffentlichen Querung der Spree am Wehr 
Hartmannsdorf“.

 Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

· Beschluss Nr.: 2015/067
 Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spree-

wald) beschließt:
 Die Stadt Lübben (Spreewald) stimmt dem Vorhaben „Tro-

pical Islands Resort“ im Rahmen des laufenden Raum-
ordnungsverfahrens und der damit, gemäß § 5 Abs. 1 der 
Verordnung über die einheitliche Durchführung von Raum-
ordnungsverfahrens im Gemeinsamen Planungsraum Berlin-
Brandenburg, zu beteiligenden Träger öffentlicher Belange 
ohne Einschränkungen zu.

 Der Beschluss wurde mehrheitlich bei einer Stimment-
haltung gefasst.

· Beschluss Nr.: 2015/068
 Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spree-

wald) beschließt:
 Die Stellungnahme der Stadt Lübben (Spreewald) vom 

08.07.2014 zum 2. Entwurf des sachlichen Teilregionalpla-
nes „Windenergienutzung“ der Regionalen Planungsgemein-
schaft Lausitz-Spreewald gilt für den 3. Planentwurf inhalt-
lich unverändert fort. Die Verwaltung wird beauftragt, eine 
dementsprechende Stellungnahme abzugeben.

 Der Beschluss wurde einstimmig bei einer Stimmenthal-
tung gefasst.

· Beschluss Nr.: 2015/069
 Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spree-

wald) beschließt den beiliegenden Entwurf der Antwort auf 
die Petition der Bürgerinitiative Treppendorf zur Umgehungs-
straße B 87n.

 Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

· Beschluss Nr.: 2015/065
 Herr Paul Bruse wird als weiterer Stellvertreter für diestadt-

fraktion im Hauptausschuss benannt.
 Der Beschluss wurde einstimmig bei einer Stimmenthal-

tung gefasst.

Die Stadtverordneten beschlossen im nichtöffentlichen Teil der 
Beratung:
· Beschluss Nr.: 2015/058
 

 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

·

 

Beschluss Nr.: 2015/059

 

Das kommunale Grundstück „Herrenhaus Neuhaus“, ge-
legen Am Neuhaus 07 in Lübben (Spreewald), Gemarkung 
Lübben, Flur 10, Flurstück 214 mit 15.495 qm und Flurstück 
122 mit 1.167 qm wird öffentlich zum Verkauf ausgeschrie-
ben.

 

Der Verkauf erfolgt zu dem meistgebotenen Kaufpreis, je-
doch mindestens zu dem Verkehrswert von 250.000,00 Euro, 
mit der bis zum 01.07.2019 befristeten Zweckbindung zu 
kulturellen Zwecken.

 

Der Beschluss wurde einstimmig bei einer Stimmenthal-
tung gefasst.

Bekanntmachungen
 anderer Ämter und Behörden

Verbandsschau 2015
Durch den Wasser- und Bodenverband „Nördlicher Spreewald“ 
ist im Oktober dieses Jahres geplant, die Verbandsschau mit 
den gewählten Schaubeauftragten sowie mit Vertretern der Ge-
meinden und Städte, der Landkreise sowie interessierten Bür-
gern im Bereich seines Verbandsgebietes durchzuführen.
Termin und Ort der Verbandsschau
Schaubereich 1
Lübben, Hartmannsdorf, Radensdorf, Treppendorf, Steinkir-
chen, Groß Lubolz, Klein Lubolz 
Freitag, 16.10.2015
Uhrzeit: 08.30
Treffpunkt: Stadtverwaltung Lübben

Schaubereich 2
Krausnick, Groß Wasserburg, Leibsch, Hohenbrück, Neuendorf/
See, Neu Lübbenau, Schlepzig, Münchehofe, Kehrigk, Groß 
Eichholz, Köthen, Birkholz
Montag, 19.10.2015
Uhrzeit: 08.30
Treffpunkt: Schönwalde, Haus Kulick

Schaubereich 3
Butzen, Byhlen, Guhlen, Laasow, Ressen, Sacrow, Siegadel, 
Waldow, Zaue, Jessern
Dienstag, 20.10.2015
Uhrzeit: 08.30
Treffpunkt: Amt Lieberose/Oberspreewald, Straupitz

Schaubereich 4
Doberburg, Goyatz, Groß Liebitz, Klein Liebitz, Lamsfeld, 
Mochow
Mittwoch, 21.10.2015
Uhrzeit: 08.30
Treffpunkt: Amt Lieberose/Oberspreewald, Straupitz

perseus
Schreibmaschinentext

perseus
Schreibmaschinentext

perseus
Schreibmaschinentext
Das an der Lubolzer Dorfstraße in Lübben (Spreewald) OTLubolz gelegene Grundstück wurde zum Zweck der Errich-tung eines Wohngebäudes veräußert.

perseus
Schreibmaschinentext
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Schaubereich 5
Alt Zauche, Wußwerk, Briesensee, Straupitz, Byhleguhre, Ca-
minchen, Neu Zauche, Schmogrow, Fehrow, Burg, Drachhausen
Donnerstag, 22.10.2015
Uhrzeit: 08.30
Treffpunkt: Amt Lieberose/Oberspreewald, Straupitz

Schaubereich 6
Biebersdorf, Dürrenhofe, Gröditsch, Krugau
Mittwoch, 14.10.2015
Uhrzeit: 08.30
Treffpunkt: Gemeindeverwaltung Märkische Heide, OT Groß 
Leuthen

Schaubereich 7
Briescht, Dollgen, Glietz, Groß Leine,Groß Leuthen, Klein Leine, 
Leibchel, Schuhlen-Wiese, Trebatsch, Mittweide, Wittmanns-
dorf/Bückchen, Kossenblatt
Dienstag, 13.10.2015
Uhrzeit: 08.30
Treffpunkt: Gemeindeverwaltung Märkische Heide, OT Groß 
Leuthen

Schaubereich 8
Alt Schadow, Kuschkow, Limsdorf, Plattkow, Pretschen,  
Werder 
Montag, 12.10.2015
Uhrzeit: 09.00
Treffpunkt: Gemeindeverwaltung Märkische Heide, OT Groß 
Leuthen

Schaubereich 9
Leipe, Lübbenau, Ragow
Donnerstag, 15.10.2015
Uhrzeit: 08.30
Treffpunkt: Rathaus Lübbenau

Schaubereich 10
Rietzneuendorf-Staakow, Schönwalde, Waldow/Brand, Niewitz, 
Freiwalde, Golßen
Freitag, 23.10.2015
Uhrzeit: 08.30
Treffpunkt: Schönwalde, Haus Kulick

Wasser- und Bodenverband „Nördlicher Spreewald“

Bekanntmachung

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Zuge der Durchführung der Maßnahme „Pilotprojekt Ent-
schlammung der Spreewaldfließe - Teilobjekt Stadtgraben Lüb-
ben“ ist die Sperrung folgender Gewässerabschnitte erforder-
lich:
Stadtgraben zwischen Abzweig zur Liebesinsel (entlang des 
Hochwasserschutzdeiches) bis zur Einmündung in den Stadt-
graben auf Höhe der alten Post oberhalb der Straßenbrücke Lin-
denstraße/Puschkinstraße (siehe Lageplan).

Aufgrund der Entschlammungsarbeiten wurde für den oben 
genannten Gewässerabschnitt in der Zeit vom 01.10.2015 bis 
27.11.2015 durch das Landesamt für Bauen und Verkehr unter 
der Anordnungsnummer 2443-2015-25 eine Sperrung ausge-
sprochen. Um die Entschlammungsarbeiten ungehindert durch-
führen zu können, werden die Besitzer der Spreewaldkähne, 
welche im oben näher bezeichneten Gewässerabschnitt liegen, 
gebeten, ihre Kähne für den Zeitraum der angeordneten Sper-
rung aus dem Gewässer zu entfernen. Für den Fall, dass dieser 
Forderung nicht Folge geleistet werden sollte, wird angekündigt, 
dass die Kähne durch den Wasser- und Bodenverband „Nörd-
licher Spreewald“ kostenpflichtig auf das angrenzende Gelände 
gesetzt werden. Dabei entstehende Schäden an den Kähnen 
werden nicht ersetzt. Bei Rückfragen stehen wir ihnen gern unter 
Tel. 035474 366390 zur Verfügung. 

Planungsvorbereitende Arbeiten zu Baugrunderkundung  
Neubau der B 87n Ortsumfahrung Lübben

Bekanntmachung der DEGES

Die Aufschlussarbeiten zur Planungsvorbereitung des o.g. 
Vorhabens beginnen in der 40. Kalenderwoche und dauern 
insgesamt rund 6 Wochen.
Betroffen sind Grundstücke folgender Gemarkungen/Flure:
Hartmannsdorf Flur 1 und Flur 2
Klein Lubolz Flur 4 und Flur 4
Lübben Flur 17; 18; 20 bis 22; 26; 27 und 42 bis 45
Neuendorf (L) Flur 1

Treppendorf  Flur 1 bis 3
Die ausführenden Unternehmen sind verpflichtet, sich hin-
sichtlich der genauen Terminabstimmungen und der temporä-
ren Betretung der Grundstücke unmittelbar mit den Nutzern/
Eigentümern in Verbindung zu setzen.

i. A. i. A.
Peter Grüschow Margret Krings
Projektleiter SG Bauvorbereitung




